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Telemediengesetz (TMG) wird durch 
das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) 
abgelöst 
RE 2 Kapitel 8.2 Telemediengesetz Seite 53 ff  

Mit in Kraft treten des Digitalen-Dienste-Gesetz (DDG) wurde am 14. Mai 2024 das bisherige Telemediengesetz 
(TMG) abgelöst, um die EU-Verordnung: Digital Services Act (DAS) umzusetzen (siehe Modulskript RE 2, S. 55). 

Die Inhalte sind im Wesentlichen gleichgeblieben, dennoch sollte eine mögliche Verweisanpassung im 
Impressum auf „§ 5 DDG“, sowie in den Datenschutzerklärungen auf das neu benannte Telekommunikation-
Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) erfolgen, um Abmahnungen zu vermeiden.  

Gesetzesinhalte können Sie über: 

https://www.gesetze-im-internet.de/ddg/ 

einsehen. 
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